
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Büttner, Dr. Dirk Spaniel, 
Wolfgang Wiehle, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/21590 –

Förderung von Kupferkabel-Technik beim Breitbandausbau

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Oktober 2015 hat das Bundeskabinett die Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen (siehe 
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitband-komp
akt/breitband-kompakt.html). In bisher sechs Förderaufrufen unterstützt das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dabei Kom-
munen und Landkreise in unterversorgten Gebieten, in denen in den kommen-
den drei Jahren kein privatwirtschaftlicher Netzausbau zu erwarten ist (ebd.). 
Laut dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas 
Scheuer beträgt das Fördervolumen 11 Mrd. Euro (ebd.).

Bis zum 6. Förderaufruf wurden dabei für kupferbasierte Übergangstechnolo-
gien wie VDSL (Super-)Vectoring Fördergelder bewilligt (https://www.gole
m.de/news/glasfaser-kanzleramtschef-laesst-vectoring-foerderung-einstellen-1
803-133221.html).

Mit dem 6. Förderaufruf Infrastruktur vom 1. August 2018 wurde die Förde-
rung auf ausschließlich Gigabit-Förderung umgestellt. Ziel der Förderung sind 
mit dem Relaunch des Programms Glasfaseranschlüsse bis zum Gebäude 
(FTTB) (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/relaunch-des-breit
bandfoerderprogramms.html). „Die Nutzung der FTTC-Technologie ist nicht 
mehr förderfähig.“ (ebd.).

In einer Pressemitteilung vom 3. Juli 2018 zur überarbeiteten Förderrichtlinie 
führte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer aus: „Kommunen, die bis-
lang auf Kupferkabel gesetzt haben, können ihre Projekte noch bis Jahresende 
auf Glasfaser umstellen.“ (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteil
ungen/2018/044-scheuer-relaunch-breitbbandprogramm.html).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die (indirekte) Förderung von VDSL/Vectoring-Projekten („Kupfertechnolo-
gie“) war bis zum 1. August 2018 förderfähig. Auch bei dieser Förderung wur-
den ausschließlich Glasfaseranbindungen gefördert. Diese Förderung umfasste 
jedoch ausschließlich die Anbindung sog. Kabelverzweiger an das Glasfaser-
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netz unter Weiternutzung der bestehenden Kupferleitungen zum Endkunden 
mittels VDSL/Vectoring. Vor diesem Hintergrund wurde in verkürzter Form 
von einer Förderung von Kupfertechnologie gesprochen, obwohl die Fördergel-
der für Glasfaseranbindungen verwendet werden. Zu keinem Zeitpunkt wurde 
im Bundesförderprogramm die Verlegung von neuen Kupferkabeln zu Endkun-
den gefördert. Hintergrund dieser Förderoption war die Tatsache, dass so mit 
den seinerzeit knappen zur Verfügung stehenden Mitteln ein Maximum an End-
kunden eine deutlich bessere Internetverbindung erhalten konnte. Seit dem 
1. August 18 wurden ausschließlich Projekte gefördert, bei denen die Glasfaser-
anbindung das Gebäude des Endkunden erreicht (FTTB/FTTH). Somit sind 
auch die in der Antwort zu Frage 1d genannten Projekte in der Zukunft auf 
Glasfaserhausanschlüsse erweiterbar; es müssen dann die zunächst nur bis zum 
Kabelverzweiger geförderten Glasfaserstrecken bis zu den Endkunden weiter-
geführt werden.

1. Wie viele der bis zum 1. August 2018 bewilligten Förderprojekte basierten 
teilweise auf Kupfer- oder Koaxialkabel?

Es wurden bis zum 1. August 2018 255 Förderprojekte mit der entsprechenden 
Technologie bewilligt. Nicht berücksichtigt wurden hierbei Anträge, die mitt-
lerweile zurückgezogen wurden.

a) Wie viel betrug die summierte Gesamt-Fördersumme des Bundes bei 
diesen Projekten?

Es wurden bis zum 1. August 2018 für alle 255 Anträge insgesamt 
1.215.252.383,76 Euro bewilligt.

b) Wie viele dieser Projekte wären nach der überarbeiteten Förderrichtli-
nie dazu berechtigt gewesen, auf Glasfaser umzustellen (bitte Anzahl 
und summierte Gesamt-Fördersumme des Bundes angeben)?

Es waren alle Projekte zur Umstellung berechtigt. Die einzige Bedingung war, 
dass das Auswahlverfahren für den Netzbetreiber noch nicht abgeschlossen 
sein durfte.

c) Wie viele dieser Projekte haben diese Möglichkeit genutzt und haben 
auf Glasfaser umgestellt (bitte Anzahl und summierte Gesamt-Förder-
summe des Bundes angeben)?

Es handelt sich um 158 Projekte von ursprünglich insgesamt 255 Förderprojek-
ten und eine Gesamt-Fördersumme inklusive Förderung betreffend die Umstel-
lung auf Glasfaser in Höhe von 1.439.689.507,62 Euro, welche nach der Um-
stellung bewilligt wurde. Durch die Umstellung auf Glasfaser ist die Förder-
summe entsprechend angestiegen und übersteigt somit die ursprüngliche För-
dersumme (siehe Antwort zu Frage 1a).

d) Wie viele dieser Projekte haben diese Möglichkeit nicht genutzt und 
setzen weiter teilweise auf Kupferkabel (bitte Anzahl und summierte 
Gesamt-Fördersumme des Bundes angeben)?

97 Projekte haben keinen entsprechenden Antrag gestellt. Hierbei sind Anträge, 
die zurückgezogen wurden, nicht berücksichtigt worden. Die Fördersumme des 
Bundes beträgt 404.383.921 Euro.
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2. Wie hat sich die bewilligte Fördersumme des Bundes bei denjenigen Pro-
jekten geändert, die die Möglichkeit zur Umstellung auf Glasfaser genutzt 
haben (bitte tabellarisch nach Projekt, Fördersumme Bund vor Umstel-
lung, Fördersumme Bund nach Umstellung, Art der Förderung – Deckung 
einer Wirtschaftlichkeitslücke, Ausbau im Betreibermodell, Beratungsleis-
tung –, kommunalem Eigenanteil vor Umstellung, kommunalem Eigenan-
teil nach Umstellung, Fördersumme Land vor Umstellung, Fördersumme 
Land nach Umstellung, Fördersumme EU vor Umstellung, Fördersumme 
EU nach Umstellung, Datum des Zuwendungsbescheids auflisten)?

Es wird auf die beigefügte Anlage 1 verwiesen.*

3. Hat sich das voraussichtliche Fertigstellungsdatum bei denjenigen Projek-
ten geändert, die die Möglichkeit zur Umstellung auf Glasfaser genutzt ha-
ben (bitte tabellarisch nach Anzahl der Projekte, bei denen sich das Fertig-
stellungsdatum nicht geändert hat, Anzahl der Projekte, die früher fertig 
gestellt werden können, Anzahl der Projekte, die sich voraussichtlich um 
bis zu drei Monate verzögern, Anzahl der Projekte, die sich voraussicht-
lich um bis zu sechs Monate verzögern, Anzahl der Projekte, die sich vo-
raussichtlich um mehr als sechs Monate verzögern auflisten)?

Zur Veränderung der Projektlaufzeit kann die Bundesregierung keine Angaben 
machen. Projektlaufzeiten können sich grundsätzlich ändern, da es sich bei der 
Antragstellung um geschätzte Angaben der Kommunen handelt. Erst wenn ein 
Netzbetreiber bzw. Bauunternehmen ausgewählt wurde, können Aussagen zur 
tatsächlichen Projektlaufzeit getroffen werden.
Im Übrigen wird auf die beigefügte Anlage 1 verwiesen.

4. Wie ist der Status derjenigen Projekte, die die Möglichkeit zur Umstellung 
auf Glasfaser nicht genutzt haben (bitte tabellarisch nach Projekt, Status – 
Planung, Bau, eingestellt, fertiggestellt –, Art der Förderung – Deckung 
einer Wirtschaftlichkeitslücke, Ausbau im Betreibermodell, Beratungsleis-
tung –, Fördersumme Bund, Fördersumme Land, Fördersumme EU, Ei-
genanteil Kommune, Datum des Zuwendungsbescheids auflisten)?

Es wird auf die beigefügte Anlage 2 verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22062 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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